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Automatisierter Abruf von Kontoinformationen nach § 24c KWG / Weitere 
Erleichterungen für Sammelkonten bei unbewegten Sparkonten
hier:

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der o. a. VÖB-Mitteilung hatten wir Sie über gewisse Erleichterungen für 
Sammelkonten bei unbewegten Sparkonten hinsichtlich der Einstellung der 
Daten in die nach § 24c KWG einzurichtende Datenbank informiert. Nunmehr 
konnten über den ZKA beim BMF und der BaFin folgende zusätzliche 
Erleichterungen erreicht werden:

1. Behandlung des Altbestandes auf Sammelkonten per 31. Dezember 2003

Unbewegte Konten, die auf einem Sammelkonto bis zum 31. Dezember 
2003 zusammengeführt wurden, müssen dann nicht in die Abrufdatei 
eingestellt werden, wenn das Einzelguthaben 500 Euro nicht übersteigt. 
Wird dieser Betrag überschritten, sind entsprechende Kontodaten in die 
Abrufdatei bis spätestens 31. März 2004 einzustellen. Darüber hinaus sind 
die Daten dann in die Abrufdatei einzustellen, wenn ein Kunde oder ein 
Dritter von einem solchen Konto eine Bewegung veranlasst, es sei denn, es 
handelt sich um die vollständige Auszahlung des Guthabens an den Kunden 
oder dritte Berechtigte anlässlich der endgültigen Schließung des Kontos.

2. Behandlung von Guthaben, die ab dem 1. Januar 2004 auf Sammelkonten 
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umgebucht werden

Auch nach dem 1. Januar 2004 können Guthaben aus unbewegten Konten 
auf Sammelkonten umgebucht werden und die zugehörigen Kontodaten 
nicht in die Datei nach § 24c KWG aufgenommen werden, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind:

• vom Kunden oder von Dritten wurde seit mindestens fünf Jahren 
keine Kontobewegung ausgelöst und

• das Habensaldo des Kontos beläuft sich auf maximal 500 Euro.

Damit wird auch das Ihnen mit der o. a. VÖB-Mitteilung übersandte Schreiben 
der BaFin vom 16. Juli 2003 gegenstandslos. Zu weiteren Einzelheiten 
verweisen wir auf das als Anlage beigefügte Schreiben des ZKA vom 13. 
November 2003.

Mit freundlichen Grüßen

Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands

Björn Christian Stein Indranil Ganguli

Anlage
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